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6.2. Merkblattreihe «Gleiche Chancen und korrekter Umgang» 

Fürsorgepflicht des Lehrtriebs
Der Lehrbetrieb bzw. die Berufsbildnerin / der Berufsbildner nimmt gegenüber den Lernenden 
eine besondere Verantwortung wahr, weil die jungen Leute stärker als erwachsene Mitarbeitende 
in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen. Lernende sind besonders verletzlich und bedürfen eines 
erhöhten Schutzes. Gegenüber Jugendlichen haben die Arbeitgebenden zudem eine spezielle 
Fürsorgepflicht. Das Arbeitsgesetz verlangt, dass Lernende und Jugendliche bis zum vollendeten 
18. Lebensjahr vor gesundheitlichen Schädigungen und schlechten Einflüssen zu schützen sind 
(ArG Art. 6, Art. 29, Abs. 1 und 2, Art. 32). Das setzt kompetentes Handeln voraus.

Was aber bedeutet kompetentes Handeln? Leider gibt es keine allgemeingültigen Verhaltens-
weisen, weil jede Situation ihren individuellen Ursprung und Verlauf hat. Also lieber gar nicht 
hinschauen, weil die Sache zu komplex ist? Diese Reaktionsweise ist nicht empfehlenswert. 
Jedes Problem sofort thematisieren, alle Beteiligten zu Wort kommen lassen und nachher die 
ganze Belegschaft informieren? Auch dieses Vorgehen ist nicht in jedem Fall ratsam. Irgendwo 
dazwischen liegt die richtige Handlungsweise, die sich je nach Ausgangslage unterschiedlich 
gestalten wird.

Drei Dinge sind dabei besonders zu beachten:

1.	Viele Berufsbildner/innen sind in der Lage, Konflikte und Schwierigkeiten anzugehen und 
richtige Lösungen herbeizuführen. Sie dürfen dabei auf ihre Menschenkenntnis sowie auf 
ihre Sozial- und Selbstkompetenz vertrauen, die sie sich über die Jahre aus der Zusammen-
arbeit mit anderen Menschen angeeignet haben. 

2.	Berufsbildner/innen sind keine Beraterinnen, Psychologen oder Psychotherapeutinnen. Darum 
ist es wichtig, bei Unsicherheiten frühzeitig die richtigen Fachstellen miteinzubeziehen, das 
Problem zu schildern und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Auch junge Berufsbildner/-
innen, die wegen ihres Alters weder lange Berufserfahrung haben noch vertiefte Menschen-
kenntnisse besitzen, sollten sich bei Unsicherheiten an eine Fachperson wenden oder bei den 
zuständigen Stellen innerhalb des Betriebs informieren.

3. Viele Lehrbetriebe wissen, dass es Probleme wie sexuelle Belästigung oder Drogenkonsum am 
Arbeitsplatz gibt, sind aber überzeugt, dass «so etwas» bei ihnen nicht vorkommt. Diese 
Haltung kann dazu führen, wichtige Warnsignale nicht wahrzunehmen oder aus Angst Themen, 
die tabu sind, nicht zu besprechen. Noch bevor Probleme auftauchen, sollten sich Lehrbetriebe 
und Berufsbildner/innen präventiv mit den verschiedenen Themen auseinandersetzen: Wenn 
nötig Richtlinien erstellen, die allen Mitarbeiter/innen im Betrieb kommuniziert werden, Spiel-
regeln festlegen und die Konsequenzen aufzeigen, falls Regeln missachtet werden. Das 
Thematisieren hilft, Probleme zu erkennen. Berufsbildner/innen und Mitarbeitende sind in der 
Lage mit offenen Augen und Ohren durch den betrieblichen Alltag zu gehen. Richtlinien 
legitimieren die Berufsbildner/innen, mit Lernenden, die sich auffällig verhalten, das Gespräch 
zu suchen.

Die Merkblattreihe
Probleme und Störfälle, die im Laufe einer Berufslehre auftreten können, sind sehr vielfältig und 
in ihrer Art sehr unterschiedlich. Sie müssen einzeln betrachtet werden. Die wichtigsten Themen, 
die zu Problemen führen können, sind in einer Merkblatt-Reihe beschrieben. Die Merkblätter 
enthalten die wesentlichsten Informationen zu den einzelnen Themen und zeigen auf, welche 
Massnahmen Lehrbetriebe oder Berufsbildner/innen ergreifen können, um Chancenungleichheiten 
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oder Belästigungen zu verhindern, und wie sie Probleme möglichst früh erkennen und im konkreten 
Fall kompetent handeln können. Die Merkblattreihe «Gleiche Chancen und korrekter Umgang» 
enthält folgende Themen:

•	Gewalt	 •	Mobbing

•	Gleichstellung	 •	 Rassismus

•	Krankheit und Unfall	 •	 Schwangerschaft und Mutterschaft

•	 Legasthenie und Dyskalkulie	 •	 Sexuelle Belästigung

•	Migration	 •	 Sucht

Online zum Herunterladen und Ausdrucken unter: www.mb.berufsbildung.ch

Im Sinne eines Überblicks werden die einzelnen Themen der Merkblattreihe hier kurz vorgestellt:

Gewalt
Während der beruflichen Grundbildung können Lernende psychischer oder physischer Gewalt 
ausgesetzt sein. Beispielsweise von Seiten anderer Lernender, von Schülern oder Schülerinnen 
der Berufsfachschule, von Lehrkräften, von Mitarbeitenden oder Vorgesetzten des Betriebs oder 
von Eltern und Geschwistern. Die Lernenden können aber auch selbst Gewalt anwenden. Gut 
geplantes und der jeweiligen Situation angepasstes Einschreiten bei Gewaltanwendung ist Teil 
der Führungs- und Ausbildungsverantwortung.

Gleichstellung
Arbeitnehmer/innen dürfen auf Grund ihres Geschlechts nicht diskriminiert werden, alle müssen 
die gleichen Chancen erhalten (Gleichstellungsgesetz, GlG). So darf das Geschlecht bei der 
Anstellung keine Rolle spielen. Frauen und Männer erhalten – bei gleicher Qualifikation – für die 
gleiche Arbeit den gleichen Lohn und sie müssen vor sexueller Belästigung geschützt werden. 
Auch auf der Stufe der beruflichen Grundbildung muss die Chancengleichheit von Frau und Mann 
umgesetzt werden.

Krankheit und Unfall
Berufsbildner/innen und Lehrbetrieb sind gesetzlich verpflichtet, Unfälle und Berufskrankheiten 
zu verhüten. Diese Pflicht ergibt sich vor allem aus dem Bundesgesetz über die Unfallversicherung 
(UVG) und der dazugehörenden Verordnung über die Unfallverhütung (VUV). Ausserdem müssen 
die Berufsbildner/innen oder der Lehrbetrieb auch wissen, welche Versicherungen bezüglich 
Krankheit oder Unfall der Lernenden abzuschliessen sind, damit diese in einem Schadenfall 
genügend gedeckt sind.

Legasthenie und Dyskalkulie
«Legasthenie» ist die im deutschsprachigen Raum verwendete Bezeichnung für Lese- und Recht-
schreibschwäche. «Dyskalkulie» ist eine Schwäche beim Erlernen der Rechenoperationen, der 
Orientierung im Zahlenraum und / oder des mathematischen Verständnisses. Das Merkblatt zeigt 
auf, wie Jugendliche mit diesen Lernschwächen erfolgreich eine berufliche Grundbildung meistern 
und welche Unterstützung sie vom Berufsbildner oder von der Berufsbildnerin brauchen.

Migration
Nicht alle ausländischen Jugendlichen können in der Schweiz eine berufliche Grundbildung 
absolvieren. Je nach Herkunftsland gelten unterschiedliche Regeln. Will ein Lehrbetrieb eine 
ausländische Person anstellen, muss vorher abgeklärt werden, ob sie die erforderliche Aufent-
halts- oder Arbeitsbewilligung besitzt. Lehrbetriebe, die sich für Migranten und Migrantinnen 
einsetzen, leisten einen wichtigen Beitrag für die Integration ausländischer Jugendlicher.
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Mobbing
Mobbing am Arbeitsplatz wird als negative kommunikative Handlung definiert, die von einer 
oder mehreren Personen gegen eine Person oder eine Personengruppe gerichtet ist. Mobbing ist 
Machtmissbrauch und entsteht oft da, wo gravierende Führungsmängel vorhanden sind. Mobbing 
kann alle treffen, auch Lernende. Das Merkblatt zeigt auf, welche Präventionsmassnahmen sinn-
voll sind und wie sich Berufsbildner/innen in einem Mobbingfall verhalten können.

Rassismus
Rassistisch ist jede Praxis, die Menschen auf Grund ihres Aussehens, ihrer Herkunft oder be-
stimmter kultureller Merkmale ungerecht oder intolerant behandelt, demütigt, beleidigt oder an 
Leib und Leben gefährdet. Ein Lehrbetrieb darf Rassismus und Diskriminierung am Arbeitsplatz 
nicht tolerieren und muss allfällige Grenzüberschreitungen thematisieren. Sind Lernende rassis-
tischen Handlungen ausgesetzt, oder handeln selbst rassistisch, müssen die Berufsbildner/innen 
einschreiten.

Schwangerschaft und Mutterschaft
Wird eine lernende Person während der beruflichen Grundbildung schwanger, wird sie durch 
verschiedene Gesetze geschützt, auch während der Zeit als Wöchnerin oder stillende Mutter. Die 
arbeitsgesetzlichen Vorschriften sind zwingend und können von Amtes wegen durch die kanto-
nalen und eidgenössischen Arbeitsinspektorate kontrolliert werden. Einer schwangeren Frau 
dürfen auch nicht mehr alle Arbeiten zugemutet werden.

Sexuelle Belästigung
Lernende können von sexueller Belästigung genau so betroffen sein wie erwachsene Personen. 
Laut Gleichstellungsgesetz ist jedes belästigende Verhalten sexueller Natur verboten, das die 
Würde von Frauen oder Männern beeinträchtigt. Darunter fallen insbesondere Drohungen, das 
Versprechen von Vorteilen oder das Auferlegen von Zwang. Es gehört zu den Aufgaben der 
Berufsbildner/innen, die Lernenden vor sexueller Belästigung zu bewahren und sie im Falle von 
Übergriffen zu beschützen.

Sucht
Die Jugendzeit stellt ganz generell ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung von Suchtverhalten 
dar, auch Lernende können suchtgefährdet oder bereits von einer bestimmten Substanz (z. B. 
Alkohol, Drogen) oder Verhaltensweise (Spiel- oder Kaufsucht) abhängig sein. Bei Suchtproblemen 
der Lernenden ist es sinnvoll, wenn sich die Berufsbildnerin oder der Berufsbildner von einer 
Jugend- und Drogenberatungsstelle oder von einer Fachperson beraten und unterstützen lässt.

Schliesslich
In diesem Handbuch wird ein normaler, das heisst positiver Verlauf der betrieblichen Grundbildung 
aufgezeigt und es werden alle wichtigen Themen behandelt, denen Berufsbildner/innen in der 
Praxis begegnen können. Es wird bewusst darauf verzichtet, alle möglichen Ereignisse, die 
auftreten können, aufzuführen. In der Regel verläuft eine berufliche Grundbildung gut und 
wird mit der Berufsqualifikation erfolgreich abgeschlossen. Probleme und Missstände gibt es 
auch, aber die sind deutlich näher bei der Ausnahme als bei der Regel.
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